
1) Der Unterricht findet an zwei Tagen mit insgesamt zwölf Wochenstunden statt. Davon
entfallen mindestens drei Wochenstunden auf Fachpraxis/Theorie. Der betriebsprakti-
sche Anteil wird von den Lehrkräften in einem dem Unterricht vergleichbaren Umfang
begleitet.

Erwerb des Hauptschulabschlusses:
Um den Hauptschulabschluss zu ermöglichen, müssen in den Fächern
Englisch und Mathematik mindestens drei Wochenstunden erteilt werden.
Dafür ist das Stundenangebot entsprechend zu erhöhen.

Anlage B
Bildungsgänge,

die zu einem Berufsabschluss nach Landesrecht
und zum mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) 

oder zu beruflicher Grundbildung und zum mittleren 
Schulabschluss (Fachoberschulreife) führen

Inhaltsübersicht
1.  Abschn i t t

A l lgemeine  Bes t immungen
§ 1 Qualifikationen und Abschlüsse
§ 2 Art und Dauer der Bildungsgänge
§ 3 Gliederung der Bildungsgänge
§ 4 Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer 
§ 5 Aufnahmevoraussetzungen
§ 6 Versetzung, Abschlussbedingungen
§ 7 Zeugnisse und Berechtigungen

2.  Abschn i t t
Ordnung der  Absch lussprü fung

zum Erwerb  des  Beru fsabsch lusses
nach Landesrech t

§ 8 Zulassung zur Abschlussprüfung
§ 9 Schriftliche Prüfung
§ 10 Beurteilung der schriftlichen Arbeiten
§ 11 Mündliche Prüfung
§ 12 Gestaltung der mündlichen Prüfung
§ 13 Abschlusskonferenz
§ 14 Mitteilung des Prüfungsergebnisses
§ 15 Nichtschülerprüfung

1.  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge vermitteln einen Berufsabschluss nach Landes-
recht oder eine berufliche Grundbildung und ermöglichen den Erwerb des
mittleren Schulabschlusses (Fachoberschulreife).
(2) Die Berufsabschlüsse nach Landesrecht werden durch eine staatliche
Abschlussprüfung festgestellt.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

Die Bildungsgänge dauern zwei Jahre in Vollzeitform. Für Schülerinnen
und Schüler mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife) können
einjährige Bildungsgänge in Vollzeitform eingerichtet werden; für sie gilt
§ 1 Abs. 2  entsprechend.

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

(1) Die Bildungsgänge können in folgenden Berufsfeldern und Bereichen
angeboten werden:
Berufsfeld/Bereiche
Wirtschaft und Verwaltung (Handelsschule)
Ernährung und Hauswirtschaft
Agrarwirtschaft
Bautechnik
Drucktechnik
Elektrotechnik
Farbtechnik und Raumgestaltung
Körperpflege
Holztechnik
Informations- und Telekommunikationstechnik
Medien/Medientechnologie
Medizintechnik
Metalltechnik
Physik/Chemie/Biologie
Sozial- und Gesundheitswesen
Textiltechnik und Bekleidung
Vermessungstechnik
(2) Die Bildungsgänge im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen, die zu
den Berufsabschlüssen „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich ge-
prüfter Kinderpfleger“ und „Staatlich geprüfte Sozialhelferin/Staatlich ge-
prüfter Sozialhelfer“ führen, können nur als zweijährige Bildungsgänge an-
geboten werden. Die Bildungsgänge in den Bereichen Informations- und
Telekommunikationstechnik und Medien/Medientechnologie können nur
als Bildungsgang gemäß § 2 Satz 2 angeboten werden.

§ 4
Unterrichtsumfang, Unterrichtsfächer

Der Unterrichtsumfang beträgt 32 bis 35 Unterrichtsstunden pro Woche.
Die Unterrichtsfächer ergeben sich aus den Rahmenstundentafeln gemäß
Anlagen B 1 bis B 4.

Anlage A 7
Klassen für Schülerinnen und Schüler

ohne Berufsausbildungsverhältnis
(einjährige Organisationsform)

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
Fachpraxis/Betriebspraxis1)

⎫
⎬
⎭

Theorie1)
840–1080

Englisch 40–120
Mathematik 40–120
Naturwissenschaft 40–80

Summe: 1160–1200
Differenzierungsbereich

Summe: 0–40
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40
Religionslehre 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Summe: 160
Gesamtstundenzahl: 1360

Anlage A 8
Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsver-

hältnis mit Fachoberschulreife

Unterrichtsstunden pro Jahr

berufsbezogener Lernbereich
Praxis 120–200
Theorie 40–120

Summe: 160–320
Differenzierungsbereich

Summe: 0–120
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–80
Religionslehre 40
Sport/Gesundheitsförderung 40
Politik/Gesellschaftslehre 40

Summe: 160–200
Gesamtstundenzahl: 480



§ 5
Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die zweijährigen Bildungsgänge wird aufgenommen, wer mindes-
tens den Hauptschulabschluss erworben hat.
(2) Wer das Berufsgrundschuljahr erfolgreich abgeschlossen hat, kann in
das zweite Jahr des Bildungsganges des entsprechenden Berufsfeldes
oder des entsprechenden Bereiches eintreten, sofern am Englischunter-
richt teilgenommen wurde.
(3) Wer einen Bildungsgang gemäß § 3 erfolgreich abgeschlossen hat,
kann keinen weiteren Bildungsgang gemäß § 3 besuchen. Dies gilt nicht
für die Bildungsgänge gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1.

§ 6
Versetzung, Abschlussbedingungen

Wer die Versetzungsbedingungen erfüllt, erwirbt am Ende des ersten
Schuljahres den Hauptschulabschluss nach Klasse 10; wer in den Fächern
Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch im Durchschnitt min-
destens befriedigende Leistungen (Notendurchschnitt 3,0 und besser) er-
zielt hat, erwirbt den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife).

§ 7
Zeugnisse und Berechtigungen

(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abschlusszeugnis, wenn sie
die Leistungsanforderungen des Bildungsganges erfüllt haben. Mit dem
Abschlusszeugnis erwerben sie den mittleren Schulabschluss (Fachober-
schulreife). Prüfungsleistungen zum Erwerb des Berufsabschlusses nach
Landesrecht werden nicht berücksichtigt.
(2) Mit dem mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) wird die Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erteilt, wenn
a) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch

mindestens gute Leistungen oder
b) in den Fächern Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch und

in drei weiteren Fächern mindestens befriedigende Leistungen erzielt
wurden; ausreichende Leistungen in nicht mehr als einem der Fächer
Deutsch/Kommunikation, Mathematik und Englisch können ausgegli-
chen werden durch mindestens gute Leistungen in einem anderen die-
ser Fächer.

(3) Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge gemäß § 3 Abs. 2 Satz
1 erwerben mit Bestehen der Prüfung den Berufsabschluss „Staatlich ge-
prüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger“ oder „Staatlich ge-
prüfte Sozialhelferin/Staatlich geprüfter Sozialhelfer“. Hierbei bleiben die
Leistungen in den Fächern Mathematik  und Englisch unberücksichtigt;
dies gilt nicht für die Zuerkennung des mittleren Schulabschlusses (Fach-
oberschulreife).

2 .  Abschn i t t
Ordnung der  Absch lussprü fung

zum Erwerb  des  Beru fsabsch lusses
nach Landesrecht

§ 8
Zulassung zur Abschlussprüfung

(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungs-
konferenz über die Zulassung zur Abschlussprüfung.
(2) Zur Prüfung wird zugelassen, wer in allen Fächern mindestens ausrei-
chende Leistungen oder in nicht mehr als zwei Fächern die Vornote man-
gelhaft erreicht hat. Hierbei stehen die Noten in abgeschlossenen Fächern
den Vornoten gleich. In der Fachpraxis müssen mindestens ausreichende
Leistungen erzielt worden sein. Im Falle einer ungenügenden Leistung ist
eine Zulassung ausgeschlossen. § 7 Abs. 4 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Vornoten für alle Fächer
auf Grund der Leistungsnachweise des laufenden Schuljahres unter ange-
messener Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerin oder des Schü-
lers in diesem Zeitraum fest. Die Vornote wird von  der Fachlehrerin oder
dem Fachlehrer vorgeschlagen und ist auf Verlangen eines Mitglieds des
allgemeinen Prüfungsausschusses zu begründen.
(4) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Vornoten werden den
Prüflingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt ge-
geben. Die Prüflinge sind über die Bestimmungen für die mündliche Prü-
fung zu informieren.
(5) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zugelassen werden, setzt der
allgemeine Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Die
Prüfung gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist dem Prüfling, gegebe-
nenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unverzüglich unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 9
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Arbeiten unter Aufsicht aus
den berufsfeld- und bereichsspezifischen Fächern. Die Fachkonferenz für
den Bildungsgang (Bildungsgangkonferenz) bestimmt die Fächer zu Be-
ginn des zweiten Jahres des Bildungsganges und teilt sie den Schülerin-
nen und Schülern unverzüglich mit. Die Dauer der schriftlichen Prüfung be-
trägt je Fach 120 Minuten.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter legt der oberen Schulaufsichtsbe-
hörde spätestens sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen
Prüfung für jedes Prüfungsfach einen von den Fachlehrerinnen oder Fach-
lehrern ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag zugleich mit Terminvorschlä-
gen für die einzelnen Prüfungsteile zur Genehmigung vor. Der Aufgaben-
vorschlag ist von der Schulleiterin oder dem Schulleiter auf seine Überein-
stimmung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere Schul-

aufsichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag nach Beratung mit der
Schulleiterin oder dem Schulleiter abändern oder auch durch einen neuen
ersetzen lassen; Entsprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere
Schulaufsichtsbehörde teilt die Entscheidung der Schulleiterin oder dem
Schulleiter schriftlich mit.

§ 10
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Klasse korrigiert und begut-
achtet die schriftliche Prüfungsarbeit und bewertet sie mit einer Note.
(2) Bei einer nicht ausreichenden Note zieht die oder der Vorsitzende des
allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Fachlehrerin oder einen
zweiten Fachlehrer zur Begutachtung der Prüfungsarbeit hinzu. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 11
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung kann sich auf alle im Bildungsgang unterrichte-
ten Fächer mit Ausnahme von Fachpraxis erstrecken.
(2) In Fächern, in denen die Vornote und die Note der schriftlichen Prü-
fungsarbeit übereinstimmen, findet keine mündliche Prüfung statt. In Fä-
chern der schriftlichen Prüfung, bei denen Vornote und Note der schriftli-
chen Prüfungsarbeit um mindestens zwei Notenstufen abweichen, ist eine
mündliche Prüfung durchzuführen. Darüber hinaus findet eine mündliche
Prüfung auch statt, wenn die Vornote „mangelhaft“ und die schriftliche Prü-
fungsarbeit „ausreichend“ ist.
(3) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Fächer für die mündliche Prüfung
bis zu zwei Fächer schriftlich benennen, in denen er mündlich geprüft wer-
den möchte. Wird ein Fach gewählt, das im letzten Schuljahr nicht unter-
richtet worden ist, wird in diesem Fall in der Regel die damalige Fachleh-
rerin oder der damalige Fachlehrer Mitglied des Fachprüfungsausschus-
ses. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 und in den Fällen, in denen die
Note der schriftlichen Arbeit eine Note schlechter ist als die Vornote, ist die
Benennung nicht möglich. Die Meldung für zusätzliche mündliche Prü-
fungsfächer ist verbindlich.
(4) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse auch bei Erreichen der
Bestnote in der mündlichen Prüfung ein Bestehen der Prüfung nicht mehr
möglich ist. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. Das Ergebnis ist dem
Prüfling, gegebenenfalls seinen Erziehungsberechtigten, unter Angabe
der Gründe von der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitzutei-
len.
(5) Den Prüflingen sind eine Woche vor Beginn der mündlichen Prüfung
die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung sowie die Fächer der mündlichen
Prüfung bekannt zu geben.

§ 12
Gestaltung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten für
jeden Prüfling. Dem Prüfling ist eine Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu
gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin oder
dem Fachprüfer durchgeführt.
(3) Das prüfende Mitglied des Ausschusses schlägt für die Leistung in der
mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsausschuss setzt die
Note fest.

§ 13
Abschlusskonferenz

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Noten
fest.
(2) Die Abschlussnoten in den schriftlichen Prüfungsfächern werden aus
der Vornote, der Note der schriftlichen Arbeit und gegebenenfalls der Note
der mündlichen Prüfung ermittelt. In Fächern, die lediglich mündlich ge-
prüft werden, werden die Abschlussnoten aus der Vornote und der Note
der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Vornote wird jeweils zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnoten sind entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- und Abrunden zu bilden. Liegen zwei Prüfungslei-
stungen vor, ist eine Abweichung möglich, wenn dieses bei der Gesamt-
würdigung der Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung einer aufstei-
genden oder abfallenden Leistungsentwicklung geboten erscheint.
(3) In den Fächern, in denen nicht geprüft wurde, werden die Vornoten
übernommen.
(4) Das Gesamtergebnis der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht be-
standen“.
(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling in allen Fächern mindes-
tens ausreichende Leistungen erzielt hat oder wenn die Leis-tungen in nur
einem Fach mangelhaft sind und durch eine mindestens befriedigende
Leistung in einem anderen Fach ausgeglichen werden. § 7 Abs. 3 Satz 2
bleibt unberührt. In der Fachpraxis müssen mindestens ausreichende
Leistungen erzielt worden sein.

§ 14
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergebnis
und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist auf die
Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzuweisen.



§ 15
Nichtschülerprüfung

(1) Die Berufsabschlüsse „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich ge-
prüfter Kinderpfleger“ und „Staatlich geprüfte Sozialhelferin/Staatlich ge-
prüfter Sozialhelfer“ können durch eine Nichtschülerprüfung erworben
werden.
(2) Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Nichtschülerprüfung sind
der Nachweis des Hauptschulabschlusses und eine mindestens vierjähri-
ge einschlägige Berufspraxis oder eine gleichwertige Vorbildung.
(3) Die Nichtschülerprüfung besteht aus einem schriftlichen, einem münd-
lichen und einem fachpraktischen Teil.
(4) Die Dauer der schriftlichen Prüfung richtet sich nach § 9. Die Prüfung
erstreckt sich auf alle Fächer der Stundentafel, in mindestens fünf von der
oberen Schulaufsichtsbehörde bestimmten Fächern werden schriftliche
Prüfungen nach § 9 durchgeführt.
(5) Fächer der mündlichen Prüfung sind alle Fächer der Stundentafel. In
der Fachpraxis findet keine mündliche Prüfung statt.
(6) Die fachpraktische Prüfung findet in der Fachpraxis Pflege und Erzie-
hung des Kindes und in der Fachpraxis Hauswirtschaft statt. Sie wird in in-
tegrierter Form durchgeführt und dauert 45 bis 60 Minuten. Es ist eine
kombinierte Aufgabe aus der pflegerischen/erzieherischen und hauswirt-
schaftlichen Praxis zu planen, unter Aufsicht durchzuführen und anschlie-
ßend zu beurteilen. Dabei soll der Prüfling nachweisen, dass er Pflege-,
Erziehungs- und Versorgungshandlungen planen, vollziehen und bewer-
ten kann. Die Aufgabenstellung hat so zu erfolgen, dass beide Fächer an-
gemessen berücksichtigt werden. Die Prüfung wird von beiden Fachprü-
fungsausschüssen abgenommen. Beide Fächer werden getrennt benotet.
Jeder Fachprüfungsausschuss bewertet die Leistung seines Faches. Die
Teilleistungen schriftliche Planung, praktische Durchführung und Reflexi-
on werden im Verhältnis 1 : 3 : 1 gewichtet. Die Prüfungsaufgabe ist dem
Prüfling sechs Tage vor der Prüfung bekannt zu geben.
(7) Im Übrigen richtet sich die Nichtschülerprüfung nach der Allgemeinen
Nichtschülerprüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.

1) Im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung werden diese Stunden dem Theoriebereich
zugerechnet.

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei Vor-
liegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philoso-
phie eingerichtet werden.

Anlage B 1
Berufliche Grundbildung 

und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichs-
spezifische Fächer:
– Wirtschafts- und Betriebslehre1) 80 80 160

– Fachpraxis
⎫
⎬
⎭

– Theorie
520–600 520–600 1120–1200

Mathematik 80–120 80–120 160–240
Englisch 80–120 80–120 160–240

Summe: 760–920 760–920 1600–1840
Differenzierungsbereich

Summe: 120–440 120–440 240–720
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80–120 80–120 160–240
Religionlehre*) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160

Summe: 200–360 200–360 400–720
Gesamtstundenzahl: 1280–1400 1280–1400 2560–2800

Anlage B 2
Berufsabschluss „Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich 

geprüfter Kinderpfleger“ 
und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Kinderliteratur 40 40 80
– Erziehungslehre 80 80 160
– Gesundheitserziehung 80 80 160
– Ernährungslehre 80 80 160
– Musik/Rhythmik 80 80 160
– Werken 80 80 160
– Fachpraxis Pflege und Erzie-

hung des Kindes1) 160–200 160–200 360

– Fachpraxis Hauswirtschaft 160–200 160–200 360
Mathematik 80–120 80–120 160–240
Englisch 80–120 80–120 160–240

Summe: 920–1080 920–1080 1920–2080
Differenzierungsbereich

Summe: 40–240 40–240 160–320
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 40–80 40–80 80–160
Religionlehre*) 40–80 40–80 80–160
Sport/Gesundheitsförderung 40–80 40–80 80–160
Politik/Gesellschaftslehre 40–80 40–80 80–160

Summe: 160–320 160–320 320–640
Gesamtstundenzahl: 1320–1400 1320–1400 2720–2800

1) davon: außerschulische Praktika im Umfang von vier bis sechs Wochen
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei

Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.



Anlage C
Bildungsgänge, die zu einem  Berufsabschluss
nach Landesrecht und zur Fachhochschulreife

oder zu beruflichen Kenntnissen und
zur Fachhochschulreife führen
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§ 28 Berechtigungen
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§ 30 (aufgehoben)
§ 31 (aufgehoben)

1 .  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge dieser Anlage vermitteln als einheitliche Bildungs-
gänge einen Berufsabschluss nach Landesrecht oder berufliche Kenntnis-
se und den Erwerb der Fachhochschulreife oder des schulischen Teils der
Fachhochschulreife.
(2) Die Bildungsgänge schließen mit staatlichen Abschlussprüfungen ab.

§ 2
Art und Dauer der Bildungsgänge

(1) In dreijährigen Bildungsgängen in Vollzeitform werden ein Berufsab-
schluss nach Landesrecht und die Fachhochschulreife vermittelt. Für
Schülerinnen und Schüler, die eine Hochschulzugangsberechtigung oder
den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben, kann der
Bildungsgang in zweijähriger Vollzeitform angeboten werden; dies gilt
nicht für den Bildungsgang für Gymnastiklehrerinnen und Gymnastikleh-
rer.
(2) In zweijährigen Bildungsgängen werden berufliche Kenntnisse in Ver-
bindung mit der Fachhochschulreife vermittelt. Die folgenden Organisati-
onsformen sind möglich: 
1. Die Ausbildung im ersten Jahr (Klasse 11) umfasst Unterricht und ein

fachbezogenes Praktikum, im zweiten Jahr (Klasse 12) nur Unterricht.
Der Bildungsgang schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.

2. Die Ausbildung erfolgt gestuft in Vollzeitform und vermittelt im ersten
Jahr der Ausbildung (Klasse 11) berufliche Kenntnisse (Stufe 1), im
zweiten Jahr (Klasse 12) erweiterte berufliche Kenntnisse (Stufe 2) und
den schulischen Teil der Fachhochschulreife und ermöglicht in Verbin-
dung mit einem einschlägigen halbjährigen Praktikum, einer mindes-
tens zweijährigen Berufsausbildung nach Bundes- oder Landesrecht
oder einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit den Erwerb der

Anlage B 3
Berufsabschluss   „Staatlich   geprüfte   Sozialhelferin /

Staatlich  geprüfter  Sozialhelfer“ 
 und mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

1. Jahr 2. Jahr Summe
berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichs-
spezifische Fächer:

– Sozialpädagogik und Sozial-
pflege

80 80 160

– Ernährung und Hauswirtschaft 80 80 160
– Gesundheitsförderung 80 80 160
– Wirtschafts- und Betriebslehre 80 80 160
– Fachpraxis Sozialpädagogik 

und Sozialpflege1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis Ernährung und 
Hauswirtschaft 140 – 160 140 – 160 280 – 320

– Fachpraxis 
Gesundheitsförderung1) 140 – 160 140 – 160 280 – 320

Mathematik  80 – 120   80 – 120 160 – 240

Englisch  80 – 120   80 – 120 160 – 240
                                       Summe: 900 – 1040 900 – 1040 1800 – 2080

Differenzierungsbereich
                                       Summe: 0 – 240 0 – 240 0 – 480

berufsübergreifender Lernbereich

Deutsch/Kommunikation   80 – 120   80 – 120 160 – 240

Religionslehre*) 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Sport/Gesundheitslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160

Politik/Gesellschaftslehre 40 – 80 40 – 80 80 – 160
                                      Summe: 200 – 360 200 – 360 400 – 720

                     Gesamtstundenzahl: 1320 – 1400 1320 –1400 2720 – 2800

1) davon: außerschulische Praktika im Umfang von 16 Wochen
*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei

Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.

Anlage B 4
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler

mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife)

Unterrichtsstunden

berufsbezogener Lernbereich
berufsfeld- und bereichsspezifische 
Fächer:
– Fachpraxis

⎫
⎬
⎭

– Theorie
840–920

Mathematik 80–120
Englisch 80–120

Summe: 1000–1160
Differenzierungsbereich

Summe: 0–80
berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch/Kommunikation 80–120
Religionslehre*) 40–80
Sport/Gesundheitsförderung 40–80
Politik/Gesellschaftslehre 40–80

Summe: 200–320
Gesamtstundenzahl: 1320–1400

*) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, kann bei
Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philo-
sophie eingerichtet werden.


